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Organischen Bestimmungen, betr. die
Vereinigung der bisherigen katholisch-
theologischen Lehranstalt in Ellwangen mit
der Landes-Universität Tübingen Wilhelms I.
von Württemberg vom 22. Januar 1818, § 05

"Bei der Ersetzung der Lehrstellen der katholisch-theologischen Fakultät

findet der §. 3 des, die Universität betreffenden, IV. Anhangs des

Königl. Verfassungs-Entwurfs in der Maße Anwendung, daß zuvorderst

jedesmal das Gutachten dieser Fakultät eingeholt und vor der wirklichen

Ernennung noch durch das Königliche Ministerium des Innern und des

Kirchen- und Schul-Wesens Rücksprache mit der bischöflichen Behörde

des Landes genommen wird.

Dagegen hat aber bei Anstellung eines Lehrers der evangelischen

theologischen Fakultät auch nur diese Fakultät Gutachten zu erstatten."
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